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Bericht 

des Finanzausschusses 

über die Regierungsvorlage (109 der Beila­
gen): Bundesgesetz betreffend die Erhebung 
einer Grunderwerbsteuer (Grunderwerbsteu-

ergesetz 1987 - GrEStG 1987) 

Der Verfassu~gsgerichtshof hat zentrale Nor­
men des Grunderwerbsteuergesetzes 1955 im Hin­
blick auf Befreiungsbestimmungen, die mit dem 
Gleichheitsgrundsatz im Widerspruch stehen, als 
verfassungswidrig aufgehoben. 

Der vorliegende Gesetzentwurf entspricht im 
Aufbau und im Inhalt weitgehend dem Gesetzes­
werk aus dem Jahre 1955, baut jedoch die Ansätze 
der Ausnahmebestimmungen erheblich ab, 
wodurch das Grunderwerbsteuerrecht wesentlich 
vereinfacht wird und eine erhebliche Senkung des 
Verwaltungsaufwandes zu erWarten ist. Als Aus­
gleich für den Wegfall der Befreiungen soll der all­
gemeine Steuersatz reduziert werden. 

Durch diese Änderungen wird nicht nur dem 
Gedanken der Rechtssicherheit gedient, sondern 
auch das Priry.zip der Steuergerechtigkeit verwirk­
licht. 

Der Finanzausschuß hat die erwähnte Regie­
rungsvorlage in seiner Sitzung am 17. Juni 1987 in 
Verhandlung genommen. In der Debatte ergriff~n 
außer dem Berichterstatter die Abgeordneten 
Elfriede Kar I, Dipl.-Kfm. Holger Bau e r, Dr. 
Sc h ü s seI und Dr.P i I z sowie der Bundesmini­
ster für Finanzen Dipl.-Kfm. La c i ~ a das Wort. 

Im Zuge der Verhandlungen stellten die Abge­
ordneten Elfriede Kar I . und Dr. S eh ü s sei 
sowie der Abgeordnete Dipl.-Kfm. Holger 
Bau e r Abänderungsanträge zu dem Gesetzent­
wurf. 

Bei der Abstimmung wurde der in der Regie­
rungsvorlage enthaltene Gesetzesvorschlag in der 
Fassung des Abänderungsantrages der Abgeordne­
ten Elfriede Kar I und Dr. S eh ü s sei mit Stim­
menmehrheit angenommen; er ist in der beschlosse­
nen Fassung dem Bericht beigedtuckt. 

Der erwähiIte Abänderungsantrag des Abgeord­
neten Dipl.-Kfm. Holger Baue r fand nicht die 
Zustimmung der Ausschußmehrheit. 

Die vom Ausschuß beschlossenen Abänderungen 
waren wie folgt begründet: .. 

Zu § 7 Z 3: 

Jeder Versuch einer durchgreifenden Vereinfa­
chung des Grunderwerbsteuerrechtes kann über­
haupt nur dann zum Erfolg führen, wenn der Steu­
ersatz erheblich gesenkt wird. Nur auf diese Weise 
kann das Ziel der Steuervereinfachung vor dem 
vom Wegfall der Befreiungen betroffenen Norm­
adressaten überzeugend vertreten werden. Aus die­
sen Erwägungen soll der Normalsteuersatz mit 
3,5 vH festgesetzt werden. 

Zu § 12 Abs. 1 2. Satz: 

Im Hinblick auf die Reduzierung des Normal­
steuersatzes auf 3,5 vH können auch - der Grund­
tendenz des Gesetzes entsprechend - die grunder­
werbsteuerlichen Befreiungsbestimmungen des 
Strukturverbesserungsgesetzes entfallen. 

Zu § 12 Abs. 1 4. Satz: 

Im Interesse einer ungestörten Abwicklung 
bereits geplanter Verbesserungen der Unterneh­
mensstruktur soll hinsichtlich des zeitlichen Gel­
tungsbereiches der grunderwerbsteuerlichen Befrei­
ungsbestimmungen der §§ 2 und 10 des Struktur­
verbesserungsgesetzes der Stichtag der Verschmel­
zungs- oder Einbringungsbilanz maßgebend sein. 

Zu nachstehenden Bestimmungen des Gesetzent­
wurfes traf der Finanzausschuß mehrheitlich fol­
gende Feststellungen: 

Zu § 3 Abs. 1 Z 4: 

Im Unterschied zu den bisher auch befreiten 
Grunderwerben eines Ersatzgrundstückes nach 
einer Enteignung erfolgt die Entschädigung für die 
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Enteignung von Grundstücken im Zusammenle­
gungsverfahren notwendigerweise und im Regelfall 
durch die Abfindung mit anderen Grundstücken 
und nicht in Form einer Geldleistung. Eine unter­
schiedliche Behandlung dieser Fälle erscheint daher 
sachlich gerechtfertigt. 

Zu § 12 Abs. 2: 

Die Weitergeltung des Grunderwerbsteuergeset­
zes 1955 steht im Einklang mit den Erkenntnissen 
des Verfassungsgerichtshofes vom 10. Dezember 
1986, G 167/86 ua., vom 10. März 1987, G 175/86 
ua., und vom 10. Mäl,'z 1987, G 31/87 ua., auf 
Grund derer § 1 Abs. 1Z 1, 2 und Abs. 2 iVm § 4 
Abs. 1 Z 7 des Grunderwerbsteuergesetzes 1955 bis 
30. November 1987 verfassungsrechtlich unangreif­
bar sind. 

Zur Frage, ob die vor dem 1. Juli 1987 abge-. 
schlosseneri Anwartschaftsverträge über den Er­
werb von Eigentumswohnungen und Reihenhäusern 
dem Grunderwerbsteuergesetz 1955 unterliegen, 
stellte der Ausschuß ebenfalls mehrheitlich fest: 

Bei der Beurteilung, ob ein auf den Erwerb einer 
Eigentumswohnung abzielender Anwartschaftsver­
trag als bereits der Grunderwerbsteuer unterliegen­
der Erwe~bsvorgang anzusehen ist, ist zu beachten, 
daß nach österreichischem Recht auch ein Kaufver­
trag, der eine Liegenschaft betrifft, grundsätzlich 
formfrei ist und schon mit der Einigung der Par­
teien über Kaufgegenstand und Kaufpreis zustan­
dekommt. 

Dipl.-Kfm. Dr. Steidl 

Berichterstatter 

Zu berücksichtigen ist weiters, daß - wie beim 
Ersterwerb von Eigentumswohnungen und Reihen­
häusern vielfach der Fall - Kaufgegenstand auch 
eine künftige Sache oder eine Sache sein kann, hin­
sichtlich welcher zur Erfüllung des Vertrages 
bestimmte Eigenschaften durch den Verkäufer erst 
geschaffen werden müssen. Nach ständiger Recht­
sprechung des Verwaltungsgerichtshofes genügt es 
beim Erwerb einer Eigentumswohnung zur Begrün­
dung eines Übereignungsanspruches, daß zwischen 
den Vertragsparteien Willensübereinstimmung 
erzielt wurde, einen bestimmten oder doch durch 
behördliche Entscheidung objektiv bestimmbaren 
Anteil an einer Liegenschaft, die wenigstens durch 
ihre Adresse bezeichnet wird, um einen betragsmä­
ßig festgesetzten oder gleichfalls bestimmbaren 
Kaufpreis zu erwerben. Treffen diese Vorausset­
zungen zu, unterliegt ein vor dem 1. Juli 1987 ver­
einbartes Rechtsgeschäft - wie immer es auch 
bezeichnet sein. mag und ohne Rücksicht darauf, 
wann die· grundbuchsfähige Urkunde von den Par­
teien ausgestellt wird - dem Grunderwerbsteuer­
gesetz 1955. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Finanz­
ausschuß somit den An t rag, der Nationalrat 
wolle dem a n g e s chi 0 S sen enG e set z -
e n t w u r f die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen. 

Wien, 198706 17 

Dr. Nowotny 

Obmann 
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Bundesgesetz vom xxxxx betreffend die 
Erhebung einer Grunderwerbsteuer (Grunder­

werbsteuergesetz 1987 - GrEStG 1987) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Erwerbsvorgänge 

§ 1. (1) Der Grunderwerbsteuer unterliegen die 
folgenden Rechtsvorgänge, soweit sie sich auf 
inländische Grundstücke beziehen: 

1. ein Kaufvertrag oder ein anderes Rechtsge­
schäft, das den Anspruch auf Übereignung 
begründet, 

2. der Erwerb des Eigentums, wenn kein den 
Anspruch auf Übereignung begründendes 
Rechtsgeschäft vorausgegangen ist, 

3. ein Rechtsgeschäft, das den Anspruch auf 
Abtretung eines Übereignungsanspruches 
begründet, 

4. ein Rechtsgeschäft, das den Anspruch auf 
Abtretung der Rechte aus einem Kaufanbot 
begründet. Dem Kaufanbot steht ein Anbot 
zum Abschluß eines anderen Vertrages gleich, 
kraft dessen die Übereignung verlangt werden 
kann, 

5. der Erwerb eines der in den Z 3 und 4 
bezeichneten Rechte, wenn kein Rechtsge­
schäft vorausgegangen ist, das den Anspruch 
auf Erwerb der Rechte begründet. 

(2) Der Grunderwerbsteuer unterliegen auch 
Rechtsvorgänge, die es ohne Begründung eines 
Anspruches auf Übereignung einem anderen recht­
lich oder wirtschaftlich ermöglichen, ein inländi­
sches Grundstück auf eigene Rechnung zu verwer­
ten. 

(3) GehÖrt zum Vermögen einer Gesellschaft ein 
inländisches Grundstück, so unterliegen der Steuer 
außerdem: 

1. ein Rechtsgeschäft, das den Anspruch auf 
Übertragung eines oder mehrerer Anteile der 
Gesellschaft begründet, wenn durch die Über­
tragung alle Anteile der Gesellschaft in der 
Hand des Erwerbers allein oder in der Hand 
von Unternehmen im Sinne des § 2 Abs. 2 des 
Umsatzsteuergesetzes (herrschende und 
abhängige Unternehmen) vereinigt werden 
würden, 

2. die Vereinigung aller Anteile der Gesellschaft, 
wenn kein schuldrechtliches Geschäft im 
Sinne der Z 1 vorausgegangen ist, , 

3. ein Rechtsgeschäft, das den Anspruch auf 
Übertragung aller Anteile der Gesellschaft 
begründet, 

4. der Erwerb aller Anteile der Gesellschaft, 
wenn kein schuldrechtliches Geschäft Im 
Sinne der Z 3 vorausgegangen ist. 

(4) Ein im Abs. 1 bezeichneter Rechtsvorgang 
unterliegt der Steuer auch dann, wenn ihm einer 
der in den Abs. 2 und 3 bezeichnete'n Rechtsvor­
gänge vorausgegangen ist. Ein im Abs. 2 bezeichne­
ter Rechtsvorgang unterliegt der Steuer auch dann, 
wenn ihm einer der im Abs. 1 bezeichneten Rechts­
vorgänge vorausgegangen ist. Die Steuer wird 
jedoch nur insoweit erhoben, als beim späteren 
Rechtsvorgang eine Gegenleistung vereinbart wird, 
deren Wert den Betrag übersteigt, von dem beim 
vorausgegangenen Rechtsvorgang die Steuer 
berechnet worden ist. 

Grundstücke 

§ 2. (1) Unter Grundstücken im Sinne dieses 
Gesetzes sind Grundstücke im Sinne des bürgerli­
chen Rechtes zu verstehen. Was als Zugehör des 
Grundstückes zu gelten hat, bestimmt sich nach 
den Vorschriften des bürgerlichen Rechtes. Zum 

. Grundstück werden jedoch nicht gerechnet: 
1. Maschinen und sonstige Vorrichtungen aller 

Art, die zu einer Betriebsanlage gehören, 
2. Gewinnungsbewilligungen nach dem Bergge­

setz 1975, BGBI. Nt: 259, in der jeweils gel­
tenden Fassung sowie Apothekengerechtig­
keiten. 

(2) Den Grundstücken stehen gleich: 
1. Baurechte, 
2. Gebäude auf fremdem Boden. 

(3) Bezieht sich ein Rechtsvorgang auf mehrere 
Grundstücke, die zu einer wirtschaftlichen Einheit. 
gehören, so werden diese Grundstücke als ein 
Grundstück behandelt. Bezieht sich ein Rechtsvor­
gang auf einen oder mehrere Teile eines Grund­
stückes, so werden diese Teile als ein Grundstück 
behandelt. 
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Ausnahmen von der Besteuerung 

§ 3. (1) Von der Besteuerung sind ausgenom­
men: 

1. der Erwerb eines Grundstückes, wenn der für 
die Berechnung der Steuer maßgebende Wert 
15 000 S nicht übersteigt, 

2. der Grundstückserwerb von Todes wegen 
und Grundstücksschenkungen unter Leben­
den im Sinne des Erbschafts- und Schen­
kungssteuergesetzes 1955, BGBI. Nr. 141, in 
der jeweils geltenden Fassung. Schenkungen 
unter einer Auflage sowie Rechtsgeschäfte 
unter Lebenden, die teils entgeltlich und teils 
unentgeltlich sind, sind nur insoweit von der 
Besteuerung ausgenommen, als der Wert des 
Grundstückes den Wert der Auflage oder der 
'Gegenleistung übersteigt, 

3. der Erwerb eines zum Nacnlaß gehörigen 
Grundstückes durch Miterben Zur Teilung 
des Nachlasses, 

4. der Erwerb eines Grundstückes im Wege 
eines Zusammenlegungsverfahrens im Sinne 
des 1. Hauptstückes, 1. Abschnitt, und im 
Wege eines Flurbereinigungsverfahrens im 
Sinne des 1I. Hauptstückes des Flurverfas­
sungs-Grundsatzgesetzes 1951, BG BI. 
Nr. 103, in derjeweils geltenden Fassung, 

5. der Erwerb eines Grundstückes durch einen 
fremden Staat für Zwecke seiner ausländi­
schen Vertretungsbehörden, soweit Gegensei­
tigkeit gewährleistet ist. 

(2) Wird ein Grundstück, das mehreren Mitei­
gentümern gehört, von diesen der Fläche nach 
geteilt, so wird die Steuer nicht erhoben, soweit der 
Wert des Teilgrundstückes, das der einzelne 
Erwerber erhält, dem Bruchteil entspricht, mit dem 
er am gesamten zu verteilenden Grundstück betei­
ligt ist. 

Art der Berechnung 

§ 4. (1) Die Steuer ist vom Wert der Gegenlei­
stung zu berechnen. 

(2) Die Steuer ist vom Wert des GrundstÜckes zu 
berechnen, 

1. soweit eine Gegenleistung nicht vorhanden 
oder nicht zu ermitteln ist, 

2. wenn ein land- und forstwirtschaftliches 
Grundstück an den Ehegatten, einen Eltern­
teil, ein Kind, ein Enkelkind, ein Stiefkind, ein 
Wahlkind oder ein Schwiegerkind des Über­
gebers zur weiteren Bewirtschaftung gegen 
Sicherung des Lebensunterhaltes des Überge­
bers überlassen wird, 

3, wenn alle Anteile einer Gesellschaft vereinigt 
werden oder alle Anteile einer Gesellschaft 
übergehen. Das gleiche gilt bei den entspre­
chenden schuldrechtlichen Geschäften. 

(3) Bei einem Tauschvertrag, der für jeden Ver­
tragsteil den Anspruch auf Übereignung eines 

Grundstückes begründet, ist die Steuer sowohl vom 
Werte der Leistung des einen als auch vom Werte 
der Leistung des anderen Vertragsteiles zu berech­
nen. 

Gegenleistung 

§ 5. (1) Gegenleistung'ist 
1. bei einem Kauf 

\der Kaufpreis einschließlich der vom Käufer 
übernommenen sonstigen Leistungen und der 
dem Verkäufer vorbehaltenen Nutzungen, 

2. bei einem Tausch 
die Tauschleistung des anderen Vertragsteiles 
einschließlich einer vereinbarten zusätzlichen 
Leistung, 

3. bei einer Leistung an Erfüllungs Statt 
der Wert, zu dem die Leistung an Erfüllungs 
Statt angenommen wird, 

4. beim Zuschlag im Zwangsversteigerungsver­
fahren 
das Meistbot einschließlich der Rechte, die 
nach den Zwangsversteigerungsbedingungen 
bestehen bleiben, und der~Beträge, um die der 
Ersteher bei einem Überbot sein Meistbot 
erhöht. An die Stelle des Meistbotes tritt das 
Überbot, wenn der Zuschlag dem Überbieter 
erteilt wird, 

5. bei der Übernahme auf Grund eines Über­
nahmsanerbietens 
der Übernahmspreis einschließlich der 
Rechte, die der Übernehmer ohne Anrech­
nung auf den Preis übernimmt, und der 
Kosten des Versteigerungsverfahrens, 

6. bei der Abtretung des Übereignungsanspru­
ches 
die Übernahme der Verpflichtung aus dem 
Rechtsgeschäft, das den Übereignungsan­
spruch begründet hat, einschließlich der 
besonderen Leistungen, zu' denen sich ,der 
Übernehmer dem Abtretenden gegenüber ver­
pflichtet (Leistungen, die der Abtretende dem 
Übernehmer gegenüber übernimmt, sind 
abzusetzen), 

. 7. bei der Enteignung 
die Entschädigung. Wird ein Grundstück ent­
eignet, das zusammen mit anderen Grund­
stücken eine wirtschaftliche Einheit bildet, so 
gehört die besondere Entschädigung für eine 
Wertminderung der nicht enteigneten Grund­
stücke nicht zur Gegenleistung; dies gilt auch 
dann, wenn ein Grundstück zur Vermeidung 
der Enteignung freiwillig veräußert wird. 

(2) Zur Gegenleistung gehören 
1. Leistungen, die der Erwerber des Grundstük­

kes dem Veräußerer neben der beim Erwerbs­
vorgang vereinbarten Gegenleistl,lng zusätz­
lich gewährt, 

2. Belastungen, die auf dem Grundstück ruhen, 
soweit sie auf den Erwerber kraft Gesetzes 
übergehen, ausgenommen dauernde Lasten. 
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(3) Der Gegenleistung sind hinzuzurechnen 
1. Leistungen, die der Erwerber des Grundstük­

kes anderen Personen als dem Veräußerer als 
Gegenleistung dafür gewährt, daß sie auf den 
Erwerb des Grundstückes verzichten, 

2. Leistungen, die ein anderer als der Erwerber 
des Grundstückes dem Veräußerer als Gegen­
leistung dafür gewährt, daß der Veräußerer 
dem Erwerber das Grundstück überläßt. 

(4) Die Grund~rwerbsteuer, die für den zu 
besteuernden Erwerbsvorgang zu entrichten ist, 
wird der Gegenleistung weder hinzugerechnet 
noch von ihr abgezogen. 

Wert des Grundstückes 

§ 6. (1) Als Wert des Grundstückes ist der Ein­
heitswert anzusetzen, wenn das Grundstück, das 
Gegenstand des Erwerbsvorganges ist, eine wirt­
schaftliche Einheit (Untereinheit) bildet. Maßge­
bend ist der Einheitswert, der auf den dem 
Erwerbsvorgang unmittelbar vorausgegangenen 
Feststellungszeitpunkt festgestellt ist. 

(2) Bildet das Grundstück, das Gegenstand des 
Erwerbsvorganges ist, einen Teil einer wirtschaftli­
chen Einheit (Untereinheit), für die ein Einheits­
wert festgestellt ist, so ist als Wert der auf das 
Grundstück entfallende Teilbetrag des Einheitswer­
tes anzusetzen. Der Teilbetrag ist unter sinngemä­
ßer Anwendung der Grundsätze, die für die Zerle­
gung der Einheitswerte gelten, zu ermitteln. 

(3) Haben sich in den Fällen der Abs. 1 und 2 die 
Ve~hältnisse zwischen dem unmittelbar vorausge­
gangenen Feststellungszeitpunkt und dem Zeit­
punkt des Erwerbsvorganges (Stichtag) dergestalt 
geändert, daß nach den Vorschriften des Bewer­
tungsgesetzes die Voraussetzungen für eine Wert­
fortschreibung oder eine Artfortschreibung gege­
ben sind, so ist auf den Zeitpunkt des Erwerbsvor­
ganges (Stichtag) ein besonderer Einheitswert unter 
sinngemäßer Anwendung der Grundsätze für Fort­
schreibungen zu ermitteln, in den Fällen des Abs. 2 
aber nur dann, wenn sich die Wertabweichung 
auch auf den Teil der wirtschaftlichen Einheit 
erstreckt. 

Steuersatz 

§ 7. Die Steuer beträgt beim Erwerb von Grund­
stücken: 

1. durch den Ehegatten, einen Elternteil, 
ein Kind, ein Enkelkind, ein Stief­
kind, ein Wahlkind ~der ein Schwie-
gerkind des Übergebers ............. 2 vH, 

2. durch einen Ehegatten von dem ande­
ren Ehegatten bei Auf teilung eheli­
chen Gebrauchsvermögens und eheli­
cher Ersparnisse anläßlich der Schei­
dung, Aufhebung oder Nichtigerklä-
rung der Ehe .................... 2 vH, 

3. durch andere Personen ............ 3,5 vH. 

Steuerschuld 

§ 8. (1) Die Steuerschuld entsteht, sobald ein 
nach diesem Bundesgesetz steuerpflichtiger 
Erwerbsvorgang verwirklicht ist. 

(2) Ist die Wirksamkeit des Erwerbsvorganges 
vom Eintritt einer Bedingung oder von der Geneh­
migung einer Behörde abhängig, so entsteht die 
Steuerschuld mit dem Eintritt der Bedingung oder 
mit der Genehmigung. 

Steuerschuldner 

§ 9. Steuerschuldner sind 
1. beim Erwerb kraft Gesetzes 

der bisherige Eigentümer und der Erwerber, 
2. beim Enteignungsverfahren . und beim 

Zuschlag im Zwangsversteigerungsverfahren 
der Erwerber, 

3. a) bei der Vereinigung aller Anteile einer 
Gesellschaft derjenige, in dessen Hand die 
Anteile vereinigt werden, 

b) bei der . Vereinigung aller Anteile einer 
Gesellschaft in der Hand von herrschen­
den und abhängigen Unternehmen die 
Beteiligten, 

4. bei allen übrigen Erwerbsvorgängen 
die am Erwerbsvorgang beteiligten Personen. 

Ahgahenerklärung 

§ 10. (1) Über Erwerbsvorgänge, die diesem 
Bundesgesetz unterliegen, ist innerhalb eines 
Monats nach Verwirklichung des Erwerbsvorgan­
ges dem Finanzamt unter Verwendung des amtli­
chen Vordruckes eine Abgabenerklärung in vierfa­
cher Ausfertigung vorzulegen, und zwar auch 
dann, wenn ein Erwerbsvorgang vom Eintritt einer 
Bedingung oder von einer Genehmigung abhängig 
oder von der Besteuerung ausgenommen ist. Ist 
über den Erwerbsvorgang eine Schrift (Urkunde, 
Beschluß usw.) ausgefertigt worden, so ist sie der 
Abgabenerklärung in Abschrift anzuschließen. 

(2) Zur Vorlage der Abgabenerklärung sind die 
im § 9 genannten Personen sowie die Notare, 
Rechtsanwälte und sonstigen Bevollmächtigten, die 
beim Erwerb eines Grundstückes oder bei Errich­
tung der Vertragsurkunde über den Erwerb mitge­
wirkt haben, zur ungeteilten Hand verpflichtet. 

(3) Die Abgabenerklärung nach Abs. 1 ist inner­
halb eines Monats auch dann vorzulegen, wenn 

1. die Gegenleistung des Erwerbers durch 
Gewährung von zusätzlichen Leistungen 
neben der beim Erwerbsvorgang vereinbarten 
Gegenleistung erhöht wird, 

2. der Erwerber des Grundstückes anderen Per­
sonen als dem Veräußerer n~chträglich eine 
Leistung als Gegenleistung dafür gewährt, 
daß sie auf den Erwerb des Grundstückes ver­
zichten, 
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3. ein anderer als der Erwerber des Grundstük­
kes dem Veräußerer nachträglich eine Gegen­
leistung als Gegenleistung dafür gewährt, daß 
der Veräußerer dem Erwerber das Grund­
stück überläßt. 

Nichtfestsetzung oder Abänderung der Steuer 

§ 11. (1) Die Steuer wird auf Antrag nicht festge­
setzt, 

1. wenn der Erwerbsvorgang innerhalb von drei 
Jahren seit der Entstehung der Steuerschuld 
durch Vereinbarung, durch Ausübung eines 
vorbehaltenen Rücktrittsrechtes oder eines 
Wiederkaufsrechtes rückgängig gemacht 
wird, 

2. wenn der Erwerbsvorgang auf Grund eines 
Rechtsanspruches rückgängig gemacht wird, 
weil die Vertragsbestimmungen nicht erfüllt 
werden, 

3. wenn das Rechtsgeschäft, das den Anspruch 
auf Übereignung begründen sollte, ungültig 
ist und das wirtschaftliche Ergebnis des 
ungültigen Rechtsgeschäftes beseitigt wird. 

(2) Ist zur Durchführung einer Rückgängigma­
chung zwischen dem seinerzeitigen Veräußerer 
und dem seinerzeitigen Erwerber ein Rechtsvor­
gang erforderlich, der selbst einen Erwerbsvorgang 
nach § 1 darstellt, so gelten die Bestimmungen des 
Abs. 1 Z 1 und 2 sinngemäß. 

(3) Wird die Gegenleistung für das Grundstück 
herabgesetzt, so wird die Steuer auf Antrag der 
Herabsetzung entsprechend festgesetzt, 

1. wenn die Herabsetzung innerhalb von drei 
Jahren seit Entstehung der Steuerschuld statt­
findet, 

2. wenn die Herabsetzung (Minderung) auf 
Grund der §§ 932 und 933 des Allgemeinen 
Bürgerlichen Gesetzbuches vollzogen wird. 

(4) Ist in den Fällen der Abs. 1 bis 3 die Steuer 
bereits festgesetzt, so ist auf Antrag die Festsetzung 
entsprechend abzuändern. 

(5) Anträge nach Abs. 1 bis 4 sind bis zum Ablauf 
des Kalenderjahres zu stellen, das auf das Jahr 
folgt, in dem das den Anspruch auf Nichtfestset­
zung oder Abänderung der Steuer begründende 
Ereignis eingetreten ist. 

/ 

Übergangsbestimmungen und Aufhebung bisheri­
ger Rechtsvorschriften 

§ 12. (1) Die Bestimmungen dieses Bundesgeset­
zes sind auf alle Erwerbsvorgänge anzuwenden, die 
nach dem 30. Juni 1987 verwirklicht werden. 
Andere Rechtsvorschriften, die eine Grunderwerb­
steuerbefreiung vorsehen, sind für Erwerbsvor­
gänge, die nach dem 30. Juni 1987 verwirklicht 
werden, nicht mehr anzuwenden. Die auf völker­
rechtlichen Verträgen beruhenden sowie internatio­
nalen Organisationen eingeräumten grunderwerb­
steuerlichen Begünstigungen bleiben unberührt. 
Die in den §§ 2 und 10 des Strukturverbesserungs­
gesetzes, BGBI. Nr. 69/1969, in der jeweils gelten­
den Fassung, enthaltenen Grunderwerbsteuerbe­
freiungen finden auf Erwerbsvorgänge Anwen­
dung, bei welchen die der Verschmelzung oder 
Einbringung zugrunde zu legende Bilanz der über­
tragenden Gesellschaft oder des Einbringenden auf 
einen Zeitpunkt aufgestellt ist, der vor dem 1. Juli 
1987 liegt. 

(2) Auf vor dem 1. Juli 1987 verwirklichte 
Erwerbsvorgänge sind die bis zum Inkrafttreten 
dieses Gesetzes in Geltung stehenden gesetzlichen 
Vorschriften anzuwenden. Dies gilt insbesondere, 
wenn für einen vor dem 1. Juli 1987 verwirklichten, 
steuerbefreiten Erwerbsvorgang die' Steuerschuld 
oder ein Erhebungsgrund für die Steuer nach dem 
30. Juni 1987 entsteht oder wenn 'der Erwerb von 
Ersaizgrundstücken für vor dem 1. Juli 1987 
bewirkte Enteignung oder eingetretene Schadens­
fälle im Sinne des § 3 Z 6 und Z 7 Grunderwerb­
steuergesetz 1955, BGBL Nr. 140, zuletzt geändert 
durch die Kundmachung BGBI. Nr.175/1987, 
nach dem 30. Juni 1987 erfolgt. ' 

(3) Wird in anderen bundesgesetzlichen Vor­
schriften auf Bestimmungen de's Grunderwerb­
steuergesetzes 1955, BGBI. Nr. 140, zuletzt geän­
dert durch die Kundmachung BGBI. Nr. 175/1987, 
verwiesen, bezieht sich diese Verweisung bei 
Erwerbsvorgängen, die nach dem 30. Juni 1987 ver­
wirklicht werden, auf die entsprechenden Bestim­
mungen dieses Bundesgesetzes. 

(4) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Finanzen betraut .. 
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